
GZ. RV/7101956/2016

BESCHLUSS

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Mag. Markus Knechtl LL.M. in der
Beschwerdesache Mag. Erich Allinger, Herrengasse 25, 2700 Wiener Neustadt als
Masseverwalter der Bf, Adr, gegen den Bescheid der belangten Behörde Finanzamt
Baden Mödling vom 20.11.2015, betreffend Sicherstellungsauftrag zur Steuernummer 16
1******* beschlossen:

I. Die Beschwerde wird gemäß § 256 Abs 3 BAO als gegenstandslos erklärt. Das
Beschwerdeverfahren wird eingestellt.

II. Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Sachverhalt

Mit Beschluss des Landesgerichts Ort1 vom Datum, GZ Gz wurde über das Vermögen
der Beschwerdeführerin der Konkurs eröffnet und ein Masseverwalter bestellt.
Der Masseverwalter hat mit Telefax vom 2.8.2018 dem Finanzamt als belangter
Behörde mitgeteilt, dass er zum Masseverwalter der Beschwerdeführerin bestellt wurde
gleichzeitig erklärt, das Rechtsmittel vom 26.11.2015 gegen den Sicherstellungsauftrag
vom 20.11.2015 zurückzuziehen.

Rechtsgrundlagen

§ 256 BAO lautet: 

§ 256. (1) Beschwerden können bis zur Bekanntgabe (§ 97) der Entscheidung über die
Beschwerde zurückgenommen werden. Die Zurücknahme ist schriftlich oder mündlich zu
erklären.
(2) Wurden Beitrittserklärungen abgegeben, so ist die Zurücknahme der
Bescheidbeschwerde nur wirksam, wenn ihr alle zustimmen, die der Beschwerde
beigetreten sind.
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(3) Wurde eine Beschwerde zurückgenommen (Abs. 1), so ist sie mit
Beschwerdevorentscheidung (§ 262) oder mit Beschluss (§ 278) als gegenstandslos zu
erklären.

Rechtliche Erwägungen

Anbringen zur Geltendmachung von Rechten können, bevor über sie rechtskräftig
entschieden ist, grundsätzlich zurückgenommen werden. Die Zurücknahme einer
Beschwerde ist eine unwiderrufliche einseitige prozessuale Erklärung, die mit dem
Einlangen bei der Behörde wirksam wird, ohne dass es einer formellen Annahmeerklärung
bedürfte. Die (wirksame und gültige) Zurücknahme der Beschwerde hat den endgültigen
Verlust des Rechtsmittels zur Folge. Durch eine Zurücknahme verliert das Verwaltungs-

gericht seine Zuständigkeit zur meritorischen Erledigung (Ritz, BAO6, § 256 Tz 11).

Durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird das gesamte der Exekution unterworfene
Vermögen, das dem Schuldner zu dieser Zeit gehört oder das er während des
Insolvenzverfahrens erlangt (Insolvenzmasse), dessen freier Verfügung entzogen. Der 
Masseverwalter  ist für die Zeit seiner Bestellung - soweit die Befugnisse des Schuldners
beschränkt sind - gesetzlicher Vertreter im Sinn des § 80 BAO (VwGH 4.5.2017, Ra
2017/16/0061).

Die Beschwerde war beschlussmäßig gemäß § 256 Abs 3 BAO als gegenstandslos zu
erklären und das Beschwerdeverfahren einzustellen. Gemäß § 274 Abs 3 BAO konnte von
der beantragten mündlichen Verhandlung abgesehen werden.

Nichtzulassung der Revision

Gegen einen Beschluss des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil der Beschluss von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet
wird.

Gemäß Art. 133 Abs. 4 und Abs. 9 B-VG iVm § 25a VwGG ist gegen diesen Beschluss
eine Revision nicht zulässig. Es handelt sich um keine Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung, da sich die Rechtsfolge unmittelbar aus dem Gesetz (§ 256 Abs. 3
BAO) ergibt.

 

 

Wien, am 13. August 2018
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